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Philippe Sauvin

Arbeitskräfte in der schweizerischen
Landwirtschaft
Schlechte Arbeitsbedingungen, tiefe Löhne, rudimentäre Rechte

Die schweizerische Landwirtschaft geniesst nach wie vor grosse Sympa-
thien in der Bevölkerung. Unter dem Einfluss der Agrarpolitik des Bundes
schreitet die Industrialisierung und Konzentration auf grosse Betriebe
ständig voran. Mechanisierung und Rationalisierung führen unweigerlich
zu einem Prozess der Verdrängung der kleineren und mittleren Bauernhö-
fe. Demzufolge geht die Zahl der Betriebe kontinuierlich zurück. Aktuell
sind täglich vier bis fünf Bauernhöfe und ihre Familien gezwungen aufzu-
geben. Dennoch kann die schweizerische Landwirtschaft auf das Wohl-
wollen der Konsumentinnen zählen.

Die Landwirtschaftslobby* weiss dies geschickt zu nutzen: Im eidgenös-
sichen Parlament verhältnismässig überrepräsentiert, kann sie dessen
Entscheide regelmässig zugunsten der Landwirtschaft beeinflussen, so-
dass die öffentliche Hand jährlich Milliarden von Franken für deren Sub-

ventionierung ausgibt. Diese Milliardenbeträge sind zur Erhaltung einer
schweizerischen Nahrungsmittelproduktion angesichts des internationa-
len Preiskampfs gerechtfertigt. Auch liegen sie im Interesse einer breiten
Bevölkerung, etwa hinsichtlich des Landschaftsschutzes. Es gilt aber auch
festzuhalten, dass diese Mittel ungleich verteilt werden.

Die Landwirtschaft kommt ohne zusätzliche bezahlte Arbeitskräfte
nicht aus. Diese bleiben den Konsumentinnen, ja der Öffentlichkeit gene-
rell weitgehend unbekannt. Wenn wir im Folgenden die Arbeitsbedingun-
gen dieser Kategorie von Lohnabhängigen näher betrachten, dann stellen
wir fest, dass sie in keinerlei Hinsicht zeitgemäss sind, generelle Verbesse-

rungen drängen sich auf. Werfen wir zuerst einen Blick auf die Entwick-
lungen in der Landwirtschaft:
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Tabelle i: Entwicklung schweizerische Landwirtschaft 1990-2012
Landwirtschaftliche Betriebe, Nutzfläche und Beschäftigte^
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Welche Fakten können wir der Tabelle entnehmen? (In Klammern Refe-
renzzahlen der letzten Spalte in der Tabelle)

- Die Anzahl der Betriebe ist in den letzten 23 Jahren um fast 40 Prozent
zurückgegangen (1), bei praktisch gleichbleibender Nutzfläche (2), was
den erwähnten Konzentrationsprozess bestätigt.

- Die Gesamtzahl der Beschäftigten (Familieneigene und Angestellte)
hat sich in etwa im gleichen Masse wie diejenige der Betriebe um gut 36

Prozent reduziert, das heisst, dass aktuell die gleiche Fläche von zwei
Dritteln der Beschäftigten von 1990 bearbeitet wird (3)

- Die Zahl der beschäftigten Schweizerinnen (inkl. Familieneigene) hat
insgesamt um gut 38 Prozent abgenommen. Wobei die Abnahme bei
den Vollzeitbeschäftigten deutlich stärker ist als bei den Teilzeitbe-
schäftigten. Vom Beschäftigungsrückgang sind beide Geschlechter be-
troffen: Bei der Vollzeitarbeit sind es gut 42 Prozent der Frauen und gut
45 Prozent der Männer, bei der Teilzeitarbeit sind es gut 38 Prozent der
Frauen und gut 23 Prozent der Männer. Dieses Bild wiedergibt tendenzi-
eil das aktuelle Geschlechterverhältnis auf dem Arbeitsmarkt: Es arbei-
ten mehr Frauen Teilzeit als Männer (4).

- Die Zahl der lohnabhängigen Schweizerinnen und Migrantinnen hat
sich mit knapp 14 Prozent proportional weitaus weniger reduziert. Wo-
bei es bei der Vollzeitarbeit eine grosse Geschlechterdiskrepanz gibt:
Bei den Frauen ist sie um gut 4 Prozent zurückgegangen, bei den Män-
nern ging sie um knapp 39 Prozent zurück (5).

- Die Zahl der in der Landwirtschaft arbeitenden Migrantinnen hat ganz
leicht um gut ein Prozent zugenommen. Es sticht hervor, dass sich der
Frauenanteil bei den vollzeitbeschäftigten wie bei den teilzeitbeschäf-
tigten Migrantinnen in den letzten zwei Jahrzehnten verdreifacht hat.
Bei den vollzeitbeschäftigten Migranten ging der Anteil um gut ein Drit-
tel zurück, hat sich aber bei der Teilzeitarbeit knapp verdoppelt (6).

- Die Teilzeitpensen der Lohnabhängigen (Schweizerinnen und Migrant-
Innen) haben stark zugenommen, bei den Frauen um gut 46 Prozent
und bei den Männern um knapp 50 Prozent. Der Geschlechteranteil der
Teilzeitarbeit der Lohnabhängigen ist fast ausgeglichen (7).

- Der Anteil der Lohnabhängigen ist von 14,23 auf 19,20 Prozent gestiegen
(8). Die Tendenz zu mehr Lohnarbeit (Angestellte) und weniger «Famiii-
enbetrieben» ist Ausdruck der zunehmenden Industrialisierung der
Landwirtschaft.

Realitäten hinter den Fakten
Es sind vor allem Schweizerinnen als Arbeitskräfte aus der landwirtschaft-
liehen Produktion ausgestiegen, da ihnen die Lebensgrundlage entzogen
wurde, unter anderem durch Hofaufgaben. Sie werden nicht automatisch
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zu landwirtschaftlichen Angestellten, da das Lohnniveau und die Arbeits-
bedingungen zu schlecht sind. Der Grossteil der schweizerischen Lohnab-
hängigen in der Landwirtschaft sind «Spezialistinnen in Führungspositi-
onen» oder «qualifiziert» und können sich und ihre Arbeitsbedingungen
besser verkaufen.

Mit der Konzentration und Intensivierung der landwirtschaftlichen
Produktion geht die Tendenz deutlich weg vom Familienbetrieb und hin
zu mehr Lohnarbeit. Der Anteil der Lohnabhängigen an den total Beschäf-

tigten (Schweizerinnen, inkl. Eamilieneigene und Migrantinnen) hat zu-
genommen. Gleichzeitig ist eine starke Tendenz zu vermehrter Teilzeitar-
beit zu verzeichnen. Die Teilzeitpensen ermöglichen eine gezielte und
kurzfristige Ausnützung vor allem der ausländischen Arbeitskräfte (just-
in-time).

Migrantinnen, insbesondere Frauen, sind notwendig und begehrt, da
sie meist zu sehr tiefen Löhnen arbeiten und sich kaum gegen die schlech-
ten Arbeitsbedingungen wehren können. Ausserdem schätzen wir die
Zahl der aussereuropäischen Sans-Papiers (Personen ohne Aufenthalts-
und Arbeitsbewilligung) in der Landwirtschaft auf zwischen 5000 und
8000 Personen, welche häufig auf Alpbetrieben und bei Ernteeinsätzen tä-
tig sind. Diese Arbeiterinnen sind gezwungen, jede Arbeit anzunehmen,
und erscheinen in keiner Statistik.®

Arbeits- und Lohnbedingungen
Das schweizerische Obligationenrecht (OR) legt in den Artikeln 359 und
360 die Grundlagen für die Arbeitsverhältnisse in der Landwirtschaft fest:
«Für das Arbeitsverhältnis der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer und der
Arbeitnehmer im Flausdienst haben die Kantone Normalarbeitsverträge
zu erlassen, die namentlich die Arbeits- und Ruhezeit ordnen und die Ar-
beitsbedingungen der weiblichen und jugendlichen Arbeitnehmer regeln.»
(Art. 359 Abs. 2 OR). Daraus ist ein föderalistisches Flickwerk von 26 kanto-
nal unterschiedlichen Normalarbeitsverträgen'' entstanden, welche gross-
mehrheitlich nur rudimentär die Rechte der landwirtschaftlichen Ange-
stellten festlegen (siehe Tabelle 2 S. 46-47).

Der Schweizer Bauernverband (SBV) empfiehlt seine Richtlöhne für das
Personal in der Landwirtschaft in Übereinkunft mit dem Schweizerischen
Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV) und derArbeitsgemeinschaft
der Berufsverbände landwirtschaftlicher Angestellter (ABLA). Die Rieht-
löhne sind in 8 Lohnklassen eingeteilt.® Für 2013 empfahl der SBV einen
unverbindlichen Mindestlohn® von 3170 Franken für Hilfskräfte (Lohn-
klasse 4). Für Arbeiterinnen aus Bulgarien und Rumänien (noch nicht
wirksame EU-Personenfreizügigkeit) ist der Mindestlohn auf 3r70 Franken
festgelegt. 3205 Franken sind für Arbeiterinnen mit Grundkenntnissen
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empfohlen. Die grosse Mehrheit der Kantone folgt diesen Lohnempfeh-
lungen.

Die Kantone Waadt, Genf, Jura, Tessin und Wallis legen die Mindest-
löhne im NAV (Normalarbeitsvertrag) fest, sie haben damit in diesen
Kantonen verbindlichen Charakter. In den NAV der Kantone Waadt und
Wallis sind zudem Lohnerhöhungen gemäss der jährlichen Teuerung
vorgesehen. In Genf setzt die Chambre des Relations Collectives de Tra-
vail (CRTC)'"' allfällige Lohnerhöhungen fest. Nur Genf, Jura und Wallis
sehen höhere Löhne gemäss der geleisteten Arbeitsjahre vor. In Genf
wird die Nachtarbeit (22h-sh) mit einem Zusatz von 50 Prozent entlöhnt,
ebenfalls Sonn- und Feiertage, ausserdem muss die Feiertagsarbeit mit
einem freien Ersatztag entgolten werden.

Der Kanton Glarus fällt mit seiner speziellen Ferienregelung auf: 2-4 Wo-
chen Ferien für die über 19-Jährigen legt der dortige NAV fest - selbst nach
dessen Revision 2011. Dies widerspricht unserer Ansicht nach dem OR!

Mehrere gewerkschaftliche und parlamentarische Vorstösse in den letz-
ten Jahren für eine Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen auf nationa-
1er Ebene (nationaler Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag®)
sind regelmässig vom Parlament und dem SBV abgeblockt worden. Die For-

derungen der Gewerkschaften (verbesserte Arbeitsbedingungen, Auswei-

tung der Gültigkeit des Arbeitsrechts auf die Landwirtschaft)® bei den Ver-

nehmlassungen zur Agrarpolitik seit 2000 wurden ebenfalls nicht beachtet.

Schlechter Schutz für landwirtschaftliche Arbeiterinnen
Obwohl in 80 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe nur selten Lohn-
abhängige beschäftigt werden, herrscht ein Klassendenken in der Land-
Wirtschaft vor. Sozialpartnerschaft ist ein Fremdwort. Aus Tradition und
weil eine starke gewerkschaftliche Organisation fehlt, werden Landarbei-
terlnnen noch heute generell ausschliesslich als reine Arbeitskräfte ange-
sehen. Doch weiterhin gilt: «Wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Men-
sehen!» (MaxFrisch)

Der entlohnten Landarbeit - im Gegensatz zum Bauern, dem Herrn auf
seiner Scholle - hängt nach wie vor der Geruch eines «Minderwerts» an
und ist gesellschaftlich schlecht anerkannt. Vergessen wir die traditionel-
len Taglöhnerinnen (Knechte und Mägde) und ihren Platz in der Gesell-
schaft nicht. Sie sind die Vorfahren der heutigen ausländischen Säisonar-
beiterlnnen. Dass die Landarbeiterinnen (wie auch die Hausangestellten)
nicht dem Arbeitsgesetz unterstellt sind, hat hierin seine historischen
Wurzeln. Heute wie damals haben die Landarbeiterinnen politisch keine
Lobby. Die grosse Mehrheit der Konsumentinnen kennt ihre Arbeitsbe-
dingungen nicht oder will nichts davon wissen, trotz regelmässiger Skan-
dale im In- und Ausland.
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Tabelle 2: 26 Kantone, 26 Normalarbeitsverträge
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Die Landarbeiterinnen gewerkschaftlich zu organisieren, ist eine sehr
schwierige Aufgabe und benötigt einen grossen Zeitaufwand. Auf kurze
Sicht scheint dieser Aufwand nicht «rentabel»,'" denn Landarbeiterinnen
sind häufig «Saisonangestellte» und/oder stark der sozialen Kontrolle der
Arbeitgeber unterstellt (z.B. Wohnung vor Ort).

Die realen Probleme und Schwierigkeiten (Preisniveau, Existenzgrund-
läge usw.) der landwirtschaftlichen Produzenten verdrängen die Auseinan-
dersetzungen um die Arbeitsbedingungen der Landarbeiterinnen als
schwächstes Glied der Produktionskette. Der französische Anthropologe
und Soziologe Emmanuel Terray spricht von «délocalisation sur place» (Out-
sourcing von Billiglohnarbeit vor Ort). Da die landwirtschaftliche Produkti-
on nicht ausgegliedert werden kann - im Gegensatz z.B. zur industriellen
Produktion -, werden die Produktionskosten möglichst tief gehalten!"

Sosehr eine generelle Erhöhung des Preisniveaus der landwirtschaftli-
chen Produkte nötig ist, steht leider fest, dass sie nicht automatisch zu ei-

ner Verbesserung der Arbeitsbedingungen führt. Kein Wunder, weichen
viele ausländische Arbeiterinnen aus der Landwirtschaft in andere Berufe
aus, sobald ihr Aufenthaltsstatus gefestigt ist. Früher waren es die Saison-
niers, heute jene mit L-Bewilligung (Kurzaufenthalt, max. 364 Tage), nicht
zu sprechen von den Menschen mit N- (Asylbewerberinnen) oder F-Bewil-
ligung (vorläufig zugelassene Asylbewerberinnen) oder Sans-Papiers!

Tabelle 3: Arbeitsbedingungen: Vergleich Bauhauptgewerbe - Landwirtschaft

Bauhauptgewerbe Landwirtschaft

Dem Arbeitsgesetz unterstellt Keine Unterstellung unter das Arbeitsgesetz

Nationaler, allgemeingültiger und verbindli-
cher Landesmantelvertrag LMV (GAV)

26 verschiedene, unverbindliche, kantonale
Normalarbeitsverträge NAV

Mindestlöhne (verbindlich) für Bauarbeiter
ohne Fachkenntnisse
Je nach Zone: 4395 - bis 4530.-

Mindestlöhne (unverbindlich)

Je nach Kanton: 2760 -bis3320-
13.Monatslohn Kein 13.Monatslohn

Wochenarbeitszeit : 40,5 Stunden
(verbindlich), 5-Tage-Woche

Wochenarbeitszeit: 45 bis 66 Stunden je nach

Kanton (unverbindlich), 5,5- oder 6-Tage-Wo-
che

5-6 Wochen Ferien 4-5 Wochen Ferien (je nach (Dienst),
Alter und Kanton)

Feiertage bezahlt, Sonntags- und Nachtarbeit
mit Zuschlag

Die meisten Kantone haben keine bezahlten
Feiertage, keine Zuschläge für Sonntags-
und Nachtarbeit (Ausnahme Genf)

Frührente mit 60 Jahren Normale Rente mit AHV-Alter, zurzeit 64/65
Jahre

BVG/2.Säule: abi8 Jahren, einheitlicher
Beitrag zu AHV-Lohn

BVG/2. Säule: ab 25 Jahren, Beitrag
je nach Alter (auf Basis BVG-Oesetz),

Koordinationsabzug
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Wie schlecht es um die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft steht,
zeigt ein Vergleich mit jenen im Bauhauptgewerbe (ebenfalls harte kör-
perliche Arbeit, bei Wind und Wetter, unfallträchtig; siehe Tabelle 3). Letz-
tere sind Resultat einer jahrzehntelangen gewerkschaftlichen Organisati-
onsarbeit und vieler Arbeitskämpfe.

Generell kann man sagen, dass die Arbeitsbedingungen im Bauhaupt-
gewerbe doppelt «so gut» sind wie diejenigen in der Landwirtschaft.

Die gewerkschaftlichen Forderungen von L'autre syndicat-SIT-UNIA
Die Gewerkschaften^ fordern einen gesamtschweizerisch verbindlichen
Normalarbeits- oder Gesamtarbeitsvertrag für die Landwirtschaft und da-

mit eine Annäherung der Arbeitsbedingungen an diejenigen der übrigen
lohnabhängigen Bevölkerung. Dieser Vertrag muss unter anderem folgende
Kriterien erfüllen: 5-Tage- und 45-Stunden-Woche, Mindestlohn 4000 Fran-
ken, 13. Monatslohn, Anerkennung der geleisteten Arbeitsjahre bei der Lohn-
festsetzung, Verbesserung der Sozialleistungen und Frührente, ein besse-

rer Gesundheitsschutz und dessen konsequente Umsetzung. Und natürlich
die Unterstellung der Landarbeit unter das Arbeitsgesetz!

Das Bundesgericht hat am ro. Juli 2013 den Genfer Normalarbeitsvertrag
gutgeheissen und damit gegen den Rekurs der Genfer Landwirtschafts-
kammer und von 64 Produzenten entschieden. Die 45-Stunden-Woche
wird damit zum ersten Mal in einem Kanton Realität, ein historischer Ent-
scheid! Dieser Entscheid sollte Bewegung in die politische Diskussion um
die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft bringen; die Gewerkschaf-
ten, Konsumentinnen, Politikerinnen und die Landarbeiterinnen sind ge-
fordert.

In der Landwirtschaft dürfen nicht nur Wirtschaftlichkeit, Tierschutz
oder Umweltaspekte berücksichtigt werden. Die Landarbeiterinnen ver-
dienen Achtung und Respekt, denn sie verrichten eine für uns alle notwen-
dige Arbeit, die ihnen zudem Verdienstmöglichkeiten verschafft. Es liegt
an der Politik, menschenwürdige Arbeitsbedingungen festzulegen und zu
garantieren, die Landarbeiterinnen haben ein Anrecht darauf wie alle an-
deren Arbeitnehmenden. Wahrlich nichts Revolutionäres!

Landwirtschaft betrifft uns alle! Konsumentinnen wollen gesunde
Nahrungsmittel aus kontrollierbarer Herkunft; Konsumentinnen wollen
aber auch billige Nahrungsmittel. Das lässt sich nur schwer unter einen
Hut bringen. Die Schweiz ist ein Land mit vergleichsweise hohen Löhnen.
Folglich haben auch die in der Schweiz produzierten Lebensmittel ihren
Preis. Ein Umdenken muss stattfinden.
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Anmerkungen

1 Branchenverbände, Verarbeitungsbetriebe (Milch, Fleisch), Futtermittelimporteu-
re und Grossverteiler.

2 BFS (Bundesamt für Statistik), Agrarberichte BLW (Bundesamt für Landwirtschaft).
Siehe z.B. unter www.blw.admin.ch/dokumentation/00018/00498/index.
html?lang=de, Anhang Seite 2 (Abfrage 31.1.2014).

3 Zum grossen Erstaunen vieler brachte der Bericht des Bundesamts für Migration
von 2004/2005 («Blocherbericht») zutage, dass allein im Kanton Thurgau 2000 bis
4000 Sans-Papiers hauptsächlich in der Landwirtschaft beschäftigt wurden: www.
bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/illegale_migration/sans_papiers/
ber-sanspapiers-2004-d.pdf (S.32) (Abfrage 31.1.2014).

4 NAV: Regierungserlass (Kanton oder Bund), nicht verbindlich, Teile eines NAV
können mit gegenseitiger schriftlicher Vereinbarung geändert werden, Teile eines
NAV können unter gewissen Umständen als verbindlich erklärt werden. Man findet
alle Normalarbeitsverträge im Internet mit Suche : Normalarbeitsvertrag Landwirt-
schaft und Kanton.

5 www.abla.ch, Stichwort: Richtlöhne CH Landwirtschaft.
6 2010 betrug der mediane Bruttolohn in der Schweiz 5979 Franken (BFS).

7 Die Chambre des Relations Collectives de Travail CRCT ist ein von der Genfer
Regierung bestimmtes Organ und zuständig für Schlichtung bei Arbeitskonflikten.
Die CRCT kann NAV (verbindlich oder unverbindlich) festlegen oder veränder sowie
auch Gesamtarbeitsverträge GAV fördern (siehe www.ge.ch/crct/competences.asp).
Gegenwärtig ist Laurent Moutinot Präsident der CRCT (ehemaliger Regierungs-
rat / Sozialist) und hat seine Befugnisse ausgeschöpft um wirkliche Arbeitsverbesse-
rungen zu beantragen und festzulegen (z.B. 45-Stunden-Woche in der Landwirt-
schaft).

8 GAV: Abkommen zwischen Sozialpartnern, verbindlich für die Unterzeichenenden
Organisationen (und ihre Mitglieder), kann unter gewissen Bedingungen vom
Bundesrat für allgemeingültig erklärt werden.

9 Mehr Informationen unter: www.agrisodu.ch/content/blogcategory/15/93/
lang.german (Abfrage 31.1.2014).

10 Gewerkschaftsarbeit heisst für uns die Schwächsten verteidigen! Wer sich organi-
siert und kämpft, weiss sich besser zu wehren! Und Landarbeiterinnen/Migrantin-
nen finden sich nach einem Durchlauf in der Landwirtschaft oft in anderen Berufen
wieder ein. Dann kennen sie die Gewerkschaften (hoffentlich positiv) und bleiben
dem Gewerkschaftsideal treu!

11 Siehe auch z.B.: alencontre.org/societe/migrations/delocalisation-sur-place-libre-
circulation-et-droits-des-migrant%C2%B7e%C2%B7S.html (Abfrage 31.1.2014).

12 L'autre syndicat: kleine Gewerkschaft in Gland (VD) mit Schwerpunkt Verteidigung
der Landarbeiterinnen und der Sans-Papiers; SIT: Syndicat Interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs im Kanton Genf, neben anderen Berufsgruppen
Verteidigung der Landarbeiterinnen im Kanton Genf; Unia: grösste Gewerkschaft in
der Schweiz, organisiert hauptsächlich die Baubranche, den tertiären Sektor, die
Maschinen- und chemische Industrie.
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